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die Oberstufenverordnung (OAVO) sieht folgende Bedingungen für den schulischen Teil der Fachhochschulreife vor:

„Haben Schülerinnen und Schüler (…) die Qualifikationsphase länger als zwei Schulhalbjahre besucht, müssen die Leistungs- und Grundkurse aus zwei aufeinander folgenden Halbjahren einbezogen werden.“ (OAVO; §48, (2))

Dies ist so zu verstehen, dass Kurse aus zwei unmittelbar aufeinander folgenden Halbjahren einzubringen sind,  z. B. Q1/Q2 oder Q2/Q3 oder Q3/Q4, um die Gesamtpunktzahl für den schulischen Teil der Fachhochschulreife zu berechnen. 

Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.


Mit freundlichem Gruß
G. Lorenz 
